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 Veröffentlicht am 11.12.2019

Norm

ABGB §231 B

Rechtssatz

Beim Familienbonus Plus handelt es sich – so wie beim Unterhaltsabsetzbetrag – um einen echten Steuerabsetzbetrag.

Der Gesetzgeber hat den Familienbonus Plus mit der Zielsetzung eingeführt, die verfassungsrechtlich gebotene

steuerliche Entlastung der Geldunterhaltsp7ichtigen nunmehr durch die erwähnten steuergesetzlichen Maßnahmen

herbeizuführen. Dadurch :ndet eine Entkoppelung von Unterhalts- und Steuerrecht statt. Die verfassungsrechtlich

gebotene steuerliche Entlastung des Geldunterhaltsp7ichtigen erfolgt nunmehr durch den Familienbonus Plus und

den Unterhaltsabsetzbetrag. Der Familienbonus Plus ist nicht in die Unterhaltsbemessungsgrundlage einzubeziehen;

eine Anrechnung von Transferleistungen :ndet nicht mehr statt. Familienbonus Plus und Unterhaltsabsetzbetrag

bleiben damit unterhaltsrechtlich neutral.
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Beisatz: Von dieser gefestigten Rechtsprechung abzugehen besteht kein Anlass. Dass es Fallkonstellationen geben

kann, bei denen die Judikatur zum Familienbonus Plus zu einer höheren Unterhaltspflicht als nach der bisherigen

Berechnung führt, liegt im Wesen der vom Gesetzgeber vorgenommenen generalisierenden (Pauschal?)Regelung.
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